
 

DVW Rheinland-Pfalz e. V. 

Gesellschaft für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement 

 

Fachwissenschaftliche Jahrestagung und 

Mitgliederversammlung des DVW Rheinland-Pfalz 

 

Der DVW Rheinland-Pfalz e. V., Gesellschaft für Geodäsie, 
Geoinformation und Landmanagement lädt Sie hiermit zur 

 
 

Fachwissenschaftlichen Jahrestagung 
Gemeinsame Veranstaltung der DVW-Landesvereine  

Saarland e.V. und Rheinland-Pfalz e.V. 
 

und 
 

Ordentlichen Mitgliederversammlung 
 

ein. 
 
 

Die Veranstaltungen finden 
 

am Mittwoch, 11. Juni 2025 
 

im Saarbrücker Schloss 
Schlossplatz 12, 66119 Saarbrücken 

 
statt. 

 
Wir würden uns freuen, Sie begrüßen zu können.  

 
 

Das Programm zur Fachwissenschaftliche Jahrestagung finden sie 

im beigefügten Flyer. 

 
 

Der Vorstand 
Loos * Stumm * Elf lein * Beus-Ganter * Heisser * Metzorf  * Deußen * Tonollo  

 

 
 
 

 



 

DVW Rheinland-Pfalz e. V. 

Gesellschaft für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement 

Ordentliche Mitgliederversammlung 

Tagesordnung 

 
1.      Geschäftsbericht des Vorsitzenden 

 
2.  Kassenbericht 
 
3.  Bericht der Kassenprüfer 
 
4.  Entlastung des Vorstandes 
 
5. Neuwahlen 

o Bezirksgruppenvorsitzende*r Trier-Prüm (bisher: Beate 
Fuchs) 

o Stellv. Bezirksgruppenvorsitzende*r Trier-Prüm (bisher: 
Siegfried Hannemann) 

o Stellv. Bezirksgruppenvorsitzende*r Koblenz-Montabaur 
(bisher: Ellen Beus-Ganter) 

o Bezirksgruppenvorsitzende*r Rheinhessen (bisher: N. N.) 
o Stellv. Bezirksgruppenvorsitzende*r Rheinhessen (bisher: 

Christian Schumann) 
o Bezirksgruppenvorsitzende*r Pfalz (bisher: Barbara 

Meierhöfer) 
o Stellv. Bezirksgruppenvorsitzende*r Pfalz (bisher: Rouven 

Reimann) 
o Nachwuchsreferent*in (bisher: Dierk Deußen) 
o Kassenprüfer*innen (bisher Sabine Lichtenthal-Lauer und 

Britta Wonneberger) 
 
6.  Beratung und Genehmigung des Haushaltsplanes für das 

Geschäftsjahr 2025 
 
7.  Festlegung des Tagungsortes 2026  
 
8.   Verschiedenes 
 
Anträge, die in der Mitgliederversammlung beraten werden sollen, sind 
beim Vorsitzenden bis zum 1. Juni 2025 schriftlich einzureichen. In 
Ausnahmefällen können auch verspätet gestellte Anträge mit 
Einverständnis der Mitgliederversammlung beraten werden. 


